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UNIVERSITÄTSSTADT SIEGEN 
Der Bürgermeister 

Vorlage Nr. 
VL 1388/2023 

VERWALTUNGSVORLAGE 

Geschäftsbereich: 1 Siegen, 10.05.2023 
Bereich: Personal 
Bearbeitet von: Projektgruppe Gleichstellungsplan 

 
Beratungsfolge: X öffentlich  nichtöffentlich 
 

Haupt- und Finanzausschuss 07.06.2023 

Rat 21.06.2023 

Kurzbezeichnung: 
 
Bericht und Fortschreibung des Gleichstellungsplanes 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Universitätsstadt Siegen nimmt den Bericht zum bisherigen Gleichstellungsplan 
zur Kenntnis, beschließt die Fortschreibung des Gleichstellungsplanes bis zum 31.12.2026 
und beauftragt die Verwaltung, die Maßnahmen des Gleichstellungsplanes umzusetzen. 
 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
Nach der fünften Fortschreibung des Gleichstellungsplans im Januar 2019 – Laufzeit bis zum 
31.12.2022 – wird hiermit, der Vorgabe des § 5 Landesgleichstellungsgesetz Nordrhein-
Westfalen (LGG NRW) entsprechend, der Bericht über die Entwicklung, die durchgeführten 
Maßnahmen und Ergebnisse seit der letzten Fortschreibung sowie der jetzigen Fortschrei-
bung für vier Jahre vorgelegt. 
 
Basierend auf der Bestandsaufnahme und Analyse der Beschäftigtenstruktur zum Stichtag 
31.12.2022 und dem Vergleich mit den Strukturdaten des letzten Planes sind die Ziele und 
Maßnahmen jetzt fortgeschrieben beziehungsweise abgeändert und ergänzt worden. 
 
Nach § 5 des Landesgleichstellungsgesetz NRW sind Gegenstand des Gleichstellungsplans 
Maßnahmen zu folgenden Themen: 
- Förderung der Gleichstellung, der Vereinbarkeit von Beruf und Familie  
- Abbau der Unterrepräsentanz von Frauen 
- Aufwertung von Tätigkeiten an überwiegend mit Frauen besetzten Arbeitsplätzen 
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- Verbesserung der Arbeitsbedingungen und der Arbeitszeitgestaltung. 
 
Personalrat und Gleichstellungsstelle waren Beteiligte in der Projektgruppe. Unabhängig 
hiervon hat der Personalrat dem Gleichstellungsplan in der vorliegenden Fassung nach dem 
Landespersonalvertretungsgesetz Nordrhein-Westfalen (LPVG) zugestimmt. 
 
Finanzielle Auswirkungen  ja  nein 

Gesamtkosten 
der Maßnahme 
 
 
      

jährliche Folgekosten 
 
 
 
      

Finanzierung 
Eigenanteil 
 
 
      

Finanzierung 
objektbezogene 
Einzahlungen 
 
      

Abstimmung 
mit dem Kämmerer 

 ist erfolgt. 

 ist nicht erforderlich, 
 da Haushaltsmittel 
 im Haushaltsjahr zur 
 Verfügung stehen. 

 
Veranschlagung 

 im Finanzplan 
 
       

 im Ergebnisplan 
 
       

 Nein  Ja, mit 
 
       

Kostenträger/ 
Investitionscode 
      
Sachkonto 
      

 
 
 
 
 
 
gez. 
 
Steffen Mues 
Bürgermeister 
 
Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten 
digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift gültig. 
 
Anlage(n): 
1. Gleichstellungsplan 2023 030523   

https://sitzungsdienst.kdz-ws.net/gkz090/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZSLUpiLFtOrzHGjrTxoj4qk/.pdf



